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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/314/EWG des Rates 

  

Seite 51, Artikel 14 Absatz 1  

Statt: 

"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Reisende Anspruch auf eine angemessene 

Preisminderung für jeden Zeitraum hat, in dem der Vertrag nicht erfüllt wurde, es sei denn, 

der Reiseveranstalter belegt, dass die Vertragswidrigkeit dem Reisenden zuzurechnen ist." 

muss es heißen: 

"(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Reisende Anspruch auf eine angemessene 

Preisminderung für jeden Zeitraum hat, in dem eine Vertragswidrigkeit vorlag, es sei denn, 

der Reiseveranstalter belegt, dass die Vertragswidrigkeit dem Reisenden zuzurechnen ist." 
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Anhang II, Teil A, Titel 

Statt: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a vermittelt, ein Beförderer ist, der 

einen Hin- und Rückfahrschein verkauft" 

muss es heißen: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a vermittelt, ein Beförderer ist, der 

ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft" 

Anhang II, Teil B, Titel  

Statt: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a vermittelt, nicht ein Beförderer ist, 

der einen Hin- und Rückfahrschein verkauft" 

muss es heißen: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe a vermittelt, nicht ein Beförderer ist, 

der ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft" 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=75676&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9173/15;Nr:9173;Year:15&comp=9173%7C2015%7C


 

9173/15 COR 1   ESS/ic 2 
 DGG 3A  DE 
 

Anhang II, Teil C, Titel  

Statt: 

"Standardinformationsblatt für verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 

Buchstabe a, wenn die Verträge in gleichzeitiger physischer Anwesenheit des Unternehmers (der 

nicht ein Beförderer ist, der einen Hin- und Rückfahrschein verkauft) und des Reisenden 

abgeschlossen werden" 

muss es heißen: 

"Standardinformationsblatt für verbundene Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 

Buchstabe a, wenn die Verträge in gleichzeitiger physischer Anwesenheit des Unternehmers (der 

nicht ein Beförderer ist, der ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft) und des 

Reisenden abgeschlossen werden" 

Anhang II, Teil C, erster Kasten, Absatz 3 Satz 1 

Statt: 

"Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen bei demselben Besuch des Buchungsportals unseres 

Unternehmens/des Unternehmens XY oder bei demselben Kontakt mit diesem werden diese 

Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen." 

muss es heißen: 

"Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen bei demselben Besuch unseres Unternehmens/des 

Unternehmens XY oder bei demselben Kontakt mit diesem werden diese Reiseleistungen jedoch 

Teil verbundener Reiseleistungen." 
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Anhang II, Teil D, Titel  

Statt: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b vermittelt, ein Beförderer ist, der 

einen Hin- und Rückfahrschein verkauft" 

muss es heißen: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b vermittelt, ein Beförderer ist, der 

ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft" 

Anhang II, Teil E, Titel  

Statt: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b vermittelt, nicht ein Beförderer ist, 

der einen Hin- und Rückfahrschein verkauft" 

muss es heißen: 

"Standardinformationsblatt für den Fall, dass der Unternehmer, der online angebotene verbundene 

Reiseleistungen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 Buchstabe b vermittelt, nicht ein Beförderer ist, 

der ein Ticket für eine Hin- und Rückbeförderung verkauft" 
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